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Gemeinde Plüderhausen 
Rems-Murr-Kreis 

 
Gebührenordnung für die Benutzung der Hohbergsporthalle 

in der Fassung vom 01.01.2002 
 
 

Der Gemeinderat hat für die Benutzung der gemeindeeigenen Hohberg-Sporthalle am 
20. Januar 1983 folgende Gebührenordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 Gebührenerbung 
 
1. Die Gemeinde Plüderhausen erhebt für die Benutzung der Sporthalle Gebühren zu den 

nachstehenden Bestimmungen. 
 
2. Die Gebühren sind privatrechtliche Entgelte und unterliegen - soweit die Gemeinde 

nach § 9 Umsatzsteuergesetz auf Steuerbefreiungen verzichtet hat - der Umsatzsteu-
er. Die Umsatzsteuer ist in den Gebühren nach § 3 enthalten (Inklusivpreise). Sie wird 
in den Gebührenrechnungen gesondert ausgewiesen. 

 
 

§ 2 Gebührenschuldner 
 
Schuldner der Gebühren ist der Veranstalter und/oder der Antragsteller. Mehrere Zah-
lungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 Gebühreneinteilung 
 
1. Die nach § 4 erhobenen Gebühren unterteilen sich wie folgt: 
 
a) normale Gebühren für (Sport)Veranstaltungen (Ziff. 1) 
b) ermäßigte Gebühren für (Sport)Veranstaltungen (Ziff. 2) 
c) Gebühren für Übungsbetrieb (Ziff. 3). 
 
2. Unter „Veranstaltungen" sind sämtliche Hallenbenutzungen zu betrachten, welche kei-

nen allgemeinen Trainingsbetrieb darstellen. 
 
3. Die für Veranstaltungen erhobenen Gebühren (§ 4 Ziff. 1 und 2) gelten bis zu einer 

Benutzungsdauer von 4 Std.; gerechnet von der Öffnung bis zur Schließung der Hoh-
berg-Sporthalle. Für jede weitere volle Stunde wird ein Zuschlag von 25% der in § 4 

Ziff. 1 und 2 aufgeführten Benutzungsgebühren erhoben. 
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§ 4 Gebührenhöhe 
 
1. Normale Gebühren für (Sport-) Veranstaltungen 

a) Grundgebühr 
 
aa) ganze Halle        240 € 
ab) 2 Hallenteile        160 € 
ac) 1 Hallenteil           80 € 

 
b) Küchenbenutzung        100 € 
 
c) Heizung           50 € 

(in der Zeit vom 1.10. bis 31.3. jeden Jahres) 
 
d) Umkleide- und Duschraum        15 € 

(1 Einheit) 
 
e) Foyer- und Tribünenbenutzung         entf. 
 
f) Feuerwache     entsprechend den Bestimmungen über 
        die Entschädigung der Feuerwehrleute 

 
g) Beschallung und/oder Regieraum        entf. 
 
h) Gymnastikraum          40 € 
 
i) Vereinszimmer          20 € 

 
2. Ermäßigte Gebühren für (Sport-)Veranstaltungen werden erhoben bei 

 
a) (Sport-) Veranstaltungen und Turnieren örtlicher Vereine 
 
b) (Sport-) Veranstaltungen sonstiger örtlicher Vereinigungen. Die Gebühren betragen 

50 % der in § 4 Ziff. 1 aufgeführten normalen Gebühren. 
 
3. Gebühren für Übungsbetrieb 
 

a) Die Gebühr beträgt je Hallenteil und je Stunde     10 € 
b) Die Gebühr für den Gymnastikraum beträgt je Stunde      5 € 

 
4. Sonderreinigung 
 

Falls der Veranstalter die Sporthalle in einem Zustand zurückgibt, der eine zusätzliche 
Reinigung erfordert, so hat der Veranstalter die Kosten dieser Reinigung zu tragen. 
(Stundensatz 11 € je Reinigungskraft). 
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§ 5 Pauschalierung der Gebühren für den Übungsbetrieb und für (Sport-) Ver-
anstaltungen der Sport treibenden Vereine 

 
1. Die Gebühren für den Übungsbetrieb werden aus Vereinfachungsgründen pauschal als 

Jahresgebühr erhoben. Die Pauschale ist anhand der Belegungs- und Benutzungsplä-
ne auf der Basis der Gebührensätze nach § 4 Ziff. 3 mit den betroffenen Vereinen zu 
ermitteln. Eine Neuberechnung der Pauschale ist vorzunehmen, wenn sich die Bele-
gung und Benutzung wesentlich ändert. Unwesentliche Änderungen bleiben außer Be-
tracht. 

 
2. Aus Vereinfachungsgründen ist die Gemeindeverwaltung desweiteren berechtigt, für 

regelmäßig wiederkehrende Sportveranstaltungen, insbesondere für Mannschaftsspie-
le, mit den Vereinen auf der Basis des jährlich durchschnittlich erwarteten Gebühren-
anfalls (§ 4 Ziff. 1 + 2) Pauschalvereinbarungen abzuschließen und auf Einzelabrech-
nungen zu verzichten. Eine Änderung der Vereinbarung soll nur vorgenommen wer-
den, wenn sich die Zahl der gebührenpflichtigen Veranstaltungen wesentlich geändert 
hat oder abzusehen ist, dass sie sich wesentlich verändert. 

 
 

§ 6 Gebührenbefreiung 
 
1. Die Schulen sind bei allen sportlichen Veranstaltungen gebührenfrei. 
 
2. Die örtlichen Vereine und Organisationen haben für den Übungsbetrieb der Jugendli-

chen nach dem Belegungsplan keine Gebühren zu bezahlen. 
 
3. Die Sportveranstaltungen der Jugend sind gebührenfrei. 
 
 

§ 7 Fälligkeit der Gebühren 
 
1. Die sich aus § 4 ergebenden Gebühren sind innerhalb 1 Woche nach Zustellung des 

Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
 
2. Auswärtige Veranstalter haben mit der verbindlichen Zusage der Gemeindeverwal-

tung, auf Verlangen, einen Kostenvorschuss in Höhe der voraussichtlichen Gebühren 
zu entrichten. 

 
3. Für die pauschal vereinbarten Gebühren nach § 5 gelten die dort vereinbarten Zah-

lungstermine. 
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§ 8 Gebühren bei Ausfall angemeldeter Veranstaltungen 
 
1. Die Gebühren nach § 4 Ziff. 1 und 2 werden in Höhe des hälftigen Betrags erhoben, 

wenn eine verbindlich zugesagte (Sport-) Veranstaltung entfällt. 
 
2. Von der Erhebung kann abgesehen werden, wenn der Veranstalter oder Antragsteller 

den Ausfall nicht zu vertreten hat und der Gemeindeverwaltung rechtzeitig (mindes-
tens 3 Wochen vor dem Veranstaltungstermin) Mitteilung gemacht wurde oder die 
Halle noch für andere Veranstaltungen vergeben werden konnte. 

 
 

§ 9 Programmvorlage 
 
Bei Antragstellung für eine Veranstaltung ist der Gemeindeverwaltung gleichzeitig ein Pro-
gramm vorzulegen. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Die Gebührenordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


